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TEXTLICHER TEIL 
In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 GE - Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Zulässig sind gem. § 8 Abs. 2 BauNVO: 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

Ausnahmsweise zulässig sind gem. § 8 Abs. 3 BauNVO: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

Nicht zulässig sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Tankstellen, 

- Anlagen für sportliche Zwecke 

- Werbeanlagen für Fremdwerbung 

- Einzelhandelsbetriebe 

Ausnahmsweise zulässig sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- An Endverbraucher gerichtete Verkaufsstellen von Handwerks- und anderen Ge-
werbebetrieben, wenn sie dem Verkauf von Produkten aus eigener Herstellung, 
weiter zu verarbeitende oder weiterverarbeitete Produkte dienen, in unmittelbarem 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem jeweiligen Betrieb stehen 
und sich dem Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieb deutlich unter-
ordnen. 

Nicht zulässig sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO: 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

- Vergnügungsstätten. 
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2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist im Bebauungsplan als Normalnullhöhe (m ü. 
NN) festgesetzt. Abweichungen nach oben sind um maximal um 0,5 m zulässig, nach 
unten sind Abweichungen bis zu 0,5 m über HQ100 zulässig. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen werden durch maximal zulässige Gebäudehöhen gemäß 
Planeintrag festgesetzt. 

Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gilt bei Unterschrei-
tung der festgesetzten EFH die ausgeführte Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH), bei Ein-
haltung bzw. Überschreitung der festgesetzten EFH gilt diese als unterer Bezugspunkt. 

Als oberer Bezugspunkt der festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gilt für die Gebäu-
dehöhe die Oberkante des Firstziegels, bei Flachdächern die Oberkante der Attika, bei 
einseitig geneigten Dächern der höchste Punkt der Dachfläche. 

Skizze zur Gebäudehöhenbegrenzung: 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

a = abweichende Bauweise: im Sinne einer offenen Bauweise mit einer maximal zu-
lässigen Gebäudelänge von 25 m bzw. 100 m. 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 
entsprechend Planeintrag. 
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4. Stellplätze und Garagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 BauNVO) 

Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sind, mit Ausnahme der nörd-
lichen, rückwärtigen Grundstücksbereiche entlang der Kirnau, innerhalb und außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen sowie Stellplätze in den dafür festgesetzten Flä-
chen zulässig. 

Entlang der Kirnau sind Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

5.1 Insektenschonende Beleuchtung 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Beleuchtung mit insektenschonenden Lam-
pen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuchten zu 
wählen, die kein Streulicht erzeugen.  

Außenbeleuchtungen sind auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 

5.2 Wasserdurchlässige Beläge 

PKW-Stellplätze, Zugänge und Zufahrten sind so anzulegen, dass eine Versickerungsfä-
higkeit der Niederschlagswässer gewährleistet ist, wenn durch die bestimmungsgemäße 
Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist (Vorsor-
gepflicht nach § 7 BBodSchG). 

5.3 Getrennte Regenwasserableitung von Dachflächen 

Das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Regenwasser von Dachflächen ist getrennt 
zu erfassen und nach ausreichender Retention der Kirnau zuzuführen. 

5.4 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen 

Bei der Verwendung von metallischen Dacheindeckungen oder Fassadenverkleidungen 
(Blei, Kupfer, Zink) an Gebäuden ist zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in das 
Grundwasser eine verwitterungsfeste Beschichtung zwingend notwendig. 

5.5 Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im 
Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen 
und anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 
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5.6 Bodenabstand von Zäunen 

Zäune müssen einen für Kleintiere durchlässigen Bodenabstand von mind. 0,10 m oder 
eine Gitterweite von 10 x 10 cm aufweisen. 

5.7 Regelmäßige Mahd im Vorfeld von Bauarbeiten 

Liegen die Ackerflächen in der Vegetationsperiode (März bis September) über mehrere 
Wochen brach, so sind sie vom Anfang der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn min-
destens alle zwei Wochen zu mähen, um zu verhindern, dass Bodenbrüter Nester legen. 
Dies gilt auch für die Wiesenflächen und Feldgärten. 

5.8 CEF-Maßnahme Vögel 

Für Höhlenbrüter sind vor der Gehölzrodung vorsorglich zwei Nisthöhlen mit 32 mm 
Fluglochweite aufzuhängen. Sie sind in der Obstbaumreihe im Nordosten, an den Ufer-
gehölzen der Kirnau und/ oder dem Obstbaumbestand südlich aufzuhängen. 

Die Erhaltung und Pflege der Nistkästen wird für einen Zeitraum von 25 Jahren gesichert. 
Bei der jährlichen Reinigung der Kästen, die im Herbst erfolgen muss, ist die Belegung 
der Kästen in den ersten drei Jahren zu dokumentieren und das Ergebnis der unteren 
Naturschutzbehörde mitzuteilen. 

Auf § 44 BNatSchG wird verwiesen. Die Maßnahmen werden über einen öffentlich-recht-
lichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Landratsamt gesichert.  

5.9 CEF-Maßnahme Fledermäuse 

Vor der Rodung der Gehölze in der Feldhecke sind in den großen Bäumen entlang der 
Kirnau drei Fledermauskästen aufzuhängen. Diese sind so lange zu unterhalten, bis sich 
an den neu gepflanzten Laub- und Obstbäumen an den Rändern der Bauflächen geeig-
nete Quartiere entwickelt haben. 

6. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

6.1 PFG 1: Einsaat und Bepflanzung der Flächen für das Anpflanzen im Südos-
ten und Osten 

Die am südöstlichen Gebietsrand 5 Meter breite und im Osten 10 Meter breite Fläche für 
das Anpflanzen in der Gewerbefläche mit Stellplätzen sowie die 5 m breite Fläche für das 
Anpflanzen in der nordöstlichen Gewerbefläche sind mit Heckenstreifen, sowie vorgela-
gert als Übergang zur freien Landschaft mit mindestens 15 hochstämmigen Obst- und 
Laubbäumen zu bepflanzen.  

Die Bäume sollen bei der Pflanzung einen Stammumfang von mind. 10/12 cm haben. Sie 
sind regelmäßig zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang oder Verlust sind sie 
gleichartig zu ersetzen.  

Für die Heckenpflanzungen gelten folgende Vorgaben:  
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 1-reihig in den 5 m breiten Pflanzflächen,  

 3-reihig in der 10 m breiten Pflanz-fläche;  

 Pflanzabstand 1,5 m,  

 Reihenabstand 1,0 m;  

 Pflanzgröße 2 xv, 60-100 cm  

Die Fläche ist ansonsten mit Saatgut gesicherter Herkunft als Fettwiese einzusäen und 
zweimal jährlich zu mähen. Das Schnittgut ist abzuräumen. Die Saatgutangaben und Ar-
tenlisten im Anhang des Grünordnerischen Beitrags sind zu beachten.  

Einsaat und Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gebäudenut-
zung zu vollziehen.  

6.2 PFB 1: Private Grünfläche Flst. Nr. 1322 

Die Obstbäume und sonstigen Gehölze im Flst. Nr. 1322 am Nordrand werden entspre-
chend Planeintrag erhalten und gepflegt. Bei Abgang oder Verlust werden sie durch 
Nachpflanzungen gleichartig ersetzt. Dabei sind die Artenlisten im Anhang des Grünor-
dernischen Beitrags zu beachten. 

Die heute mit Ruderalvegetation bewachsene Fläche wird zweimal jährlich gemäht und 
das Mähgut abgeräumt. Dadurch entwickelt sich mittelfristig wieder eine artenreichere 
Fettwiese. 

6.3 PFB 2: Private Grünfläche im Nordosten 

Die vorhandene Fettwiese wird erhalten und weiterhin mindestens zweimal jährlich ge-
mäht. Das Mähgut wird abgeräumt. 

Im Süden der Grünfläche werden in der Verlängerung der Obstbaumreihe in der privaten 
Grünfläche Flst. Nr. 1322 zwei hochstämmige Obstbäume mit einem Stammumfang von 
mindestens 8/10 cm gepflanzt. Die Bäume werden dauerhaft gepflegt und erhalten. Bei 
Abgang oder Verlust werden sie gleichartig ersetzt. 

Die Artenliste im Anhang des Grünordernischen Beitrags ist zu beachten. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachdeckung und Fassadengestaltung 

Die Fassaden sind in hellen oder gedeckten Farben auszuführen. 

Als Fassadenfarben sind grelle Farben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 1003 Signal-
gelb, RAL-Farbe Nr. 2010 Signalorange, RAL-Farbe 3001 Signalrot, RAL-Farbe Nr. 4008 
Signalviolett, RAL-Farbe Nr. 4010 Telemagenta, RAL-Farbe Nr. 5005 Signalblau sowie ext-
rem dunkle Farben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 3007 Schwarzrot, RAL-Farbe Nr. 
5004 Schwarzblau, RAL-Farbe Nr. 6015 Schwarzoliv, RAL-Farbe Nr. 7016 Anthrazitgrau, 
RAL-Farbe Nr. 7021 Schwarzgrau, RAL-Farbe Nr. 8022 Schwarzbraun, RAL-Farbe Nr. 9004 
Signalschwarz, RAL-Farbe Nr. 9005 Tiefschwarz, RAL-Farbe Nr. 9011 Graphitschwarz un-
zulässig. 

Glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme von So-
larkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 
sind unzulässig. 

3. Einfriedungen, Stützmauern und Geländeveränderungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

3.1 Einfriedungen 

Zulässig sind Zäune bis max. 2,0 m Höhe sowie frei wachsende Hecken. Die Verwendung 
von Stacheldraht und optisch undurchlässigen Metallgittern und -zäunen ist nicht ge-
stattet. 

Zu Wegegrundstücken und landwirtschaftlich genutzten Grundstücken ist mit Einfriedi-
gungen (Zäune, Hecken) ein Mindestabstand von 1,0 m, von der Grundstücksgrenze aus 
gemessen, einzuhalten. Die Abstandsfläche ist zu begrünen oder zu befestigen und zu 
unterhalten. 

Entlang der Kirnau sind im Einflussbereich des HQ100 keine Einfriedungen zulässig. 

3.2 Stützmauern und Geländeveränderungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen sowie Stützmauern (Abfangungen) auf den Bau-
grundstücken sind entlang der Kirnau nur innerhalb der Baugrenzen zulässig. 
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III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umge-
hend über Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 
zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).  

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen gewähr-
leisten (z.B. Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzenresten maximal 1,5 m, 
Schutz vor Vernässung, Staunässe etc.).  

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die Bodenstruktur vor erheblichen und 
nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach 
Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern.  
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4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 
Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 
ist unzulässig. 

5. Geotechnik und Baugrunduntersuchung 

Auf Grundlage des geologischen Basisdatensatzes des LGRB befindet sich der südliche 
Teil des Plangebiets im Ausstrichbereich von Gesteinen des Oberen Muschelkalks. Im 
nördlichen Teil des Plangebiets bildet holozäner Auenlehm, dessen Mächtigkeit nicht ge-
nau bekannt ist, den oberflächennahen Baugrund. 

Mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeig-
net sind, sowie einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Un-
tergrunds ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen 
bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksre-
levant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-
plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 
verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-
ckerungsgut-achtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spal-
ten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu 
Fundamenten zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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6. Lage im HQ100 - Überschwemmungsgebiet 

Eine Bebauung der im Bereich des HQ100 liegenden GE-Fläche ist so auszuführen, dass 
bei dem Bemessungshochwasser, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 
zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu erwarten sind. 

§ 78a Abs. 1 WHG ist zu beachten. 

7. Regenwasserzisternen 

Der Betrieb von Regenwasserzisternen mit Brauchwassernutzung muss dem Gesund-
heitsamt und dem Wasserversorger gemeldet werden. Die Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV 2001) und das GVW Technische Regel Arbeitsblatt W 555 sind bei der Benut-
zung von Regenwasserzisternen zu beachten. 

8. Verbindungsverbot von Trinkwasser- und Regenwasseranlagen 

Eine direkte Verbindung von Trinkwasseranlagen mit Regenwasseranlagen ist nach Trink-
wasserverordnung (TrinkwV) nicht zulässig. 

9. Schutzstreifen – 20kV-Freileitung 

Innerhalb des Schutzstreifens der 20kV-Freileitung sind nur Bauwerke zulässig, bei denen 
der Mindestabstand nach DIN VDE 0210 zu den ruhenden und ausgeschwungenen Lei-
terseilen eingehalten ist. 

Für die Bauvorhaben innerhalb des Schutzstreifens sind die Bauwerkshöhen in den 
Schnitten der Antragspläne, bezogen auf Meter über NN anzugeben. 

Bei den Bauvorhaben, bei denen die Grundstücke vom Freileitungsschutzstreifen berührt 
werden, ist die Netze BW GmbH am Genehmigungsverfahren zu beteiligen. 

Bei den in den Leitungsschutzstreifen zu pflanzenden Gehölzen sollte es sich um klein-
kronige Strauch- und Baumarten handeln, damit später keine Rückschnitte wegen des zu 
den Leiterseilen einzuhaltenden Mindestabstandes nach DIN VDE 0210 vorgenommen 
werden müssen. 
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